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Elektronische Meldung für abgegebenen Wirtschaftsdünger

Fristende am 31. März
Die auf andere Betriebe verbrach-
ten Wirtschaftsdüngermengen 
über 200  t Frischmasse im Jahr 
(Summe aller Abgaben) müs-
sen durch den Abgeber gemel-
det werden. Fristende für den im 
zweiten Halbjahr 2019 abgege-
benen Wirtschaftsdünger ist der 
31. März 2020. 

Um eine Meldung unter www.
meldeprogramm-sh.de durchfüh-
ren zu können, muss sowohl der ab-
gebende als auch der aufnehmen-
de Betrieb mit einer Betriebsnum-
mer im Meldeprogramm hinter-
legt sein. Der Zugang erfolgt über 
die BNRZD (ZID)-Nr. und das dafür 
hinterlegte Kennwort. Die HIT-Nr. 
kann ebenfalls verwendet werden. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
beim Zugang über die HIT-Nr. nicht 
die über die BNRZD-Nr. gemelde-
ten Abgaben ersichtlich sind. Nur 

beim Zugang über die BNRZD-Nr. 
werden alle Meldungen des Betrie-
bes deutlich. Flächenlose Betriebe 
(Biogasanlagen und Kommandit-
gesellschaften) sowie Betriebe, die 
keinen Agrarantrag stellen, erhal-
ten auf Nachfrage einen Zugang. 
Sollte ein Betrieb noch nicht im Pro-
gramm gelistet sein, kann er unter 
Angabe der Adresse eine formlo-
se E-Mail an meldestelle@lksh.de 
senden. 

Auf der Homepage der Landwirt-
schaftskammer sind alle wichtigen 
Informationen zusammengefasst:  

https://www.lksh.de/landwirt schaft/ 
duengung/meldepro gramm-wirt 
schaftsduenger/

Was tun bei neuer Betriebsnum-
mer?

Die Landwirtschaftskammer hat 
einen Datensatz zur Verfügung ge-
stellt bekommen, der alle Betriebe 
enthält, die 2015 einen Grundan-
trag gestellt haben. Danach ge-
gründete Betriebe oder erfolgte 
Betriebsleiterwechsel sind noch 
nicht im Programm hinterlegt, wo-
durch keine Meldungen durchge-
führt werden können. Bei Betrof-
fenheit bitte Kontakt zur Landwirt-
schaftskammer aufnehmen, damit 
der Betrieb nachträglich einge-
pflegt werden kann. 

Für weitere Fragen stehen die 
Autoren auch in diesen Tagen zur 
Verfügung. Peter Lausen, Tel.: 
0 43 31-94 53-341, plausen@lksh.de 

und Carina Wilken, Tel.: 0 43 31-
94 53-343, cwilken@lksh.de

 Peter Lausen
 Landwirtschaftskammer

Der im zweiten Halbjahr 2019 an 
andere Betriebe verbrachte Wirt-
schaftsdünger ist bis zum 31. März 
2020 durch den Abgeber unter www.
meldeprogramm-sh.de zu melden. 
 Foto: Peter Lausen

Seminar zum Höferecht

30 Ehrenamtliche qualifizieren sich in Rendsburg weiter
Noch bevor alle Veranstaltun-
gen abgesagt worden sind, konn-
ten sich ehrenamtliche Richterin-
nen und Richter bei einem Semi-
nar über das Höferecht auf den 
aktuellen Stand bringen. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung im Feb-
ruar von Kammerpräsidentin Ute 
Volquardsen. 

Sie verwies auf die große Bedeu-
tung des Ehrenamtes für die Gesell-
schaft: „Auch die Kammer ist als 
landwirtschaftliche Selbstverwal-
tung auf das Ehrenamt angewie-
sen. Unsere Fachausschüsse, Reprä-
sentanten und sogar der Vorstand 

sind Ehrenämtler. Ich freue mich, 
dass auch Sie alle sich ehrenamt-
lich engagieren, und das in einem 
so wichtigen Amt wie dem richter-
lichen Ehrenamt. Die Aufgabe ist 
sehr anspruchsvoll und sicher auch 
das eine oder andere Mal eine gro-
ße Herausforderung und Verant-
wortung.“ Im Vorwort der Schöf-
fenfibel hat Justizministerin Sabi-
ne Sütterlin-Waack (CDU) auf die 
Bedeutung dieses Amtes hingewie-
sen. Dort heißt es: „Warum gibt es 
dieses Amt und worin liegt seine 
Bedeutung? Viele von Ihnen wis-
sen, dass ein Urteil ,im Namen des 
Volkes‘ ergeht. Diese Urteilsformel 

wird insbesondere durch die Mit-
wirkung der Bürgerinnen und Bür-
ger als ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter im Strafprozess mit Le-
ben gefüllt. Durch ihre Tätigkeit als 
Schöffin oder Schöffe sind Sie ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Jus-
tiz und Bevölkerung.“ 

Ein wesentlicher Teil zur Bewäl-
tigung ehrenamtlicher Aufgaben 
seien laut Volquardsen die Per-
sönlichkeit und die Sachkunde, die 
Landwirtinnen und Landwirte bei 
landwirtschaftlichen Fragestellun-
gen mitbrächten. Und diese Sach-
kunde erlangen die ehrenamtli-
chen Richter etwa in Seminaren 

wie dem kürzlich bei der Kammer 
in Rendsburg. Durchgeführt wur-
de es von PariJus (Partizipation in 
der Justiz), gefördert von der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank in Ko-
operation mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Agrarrecht. Das Höfe-
recht ist so wichtig, weil es eine sta-
bile Hofnachfolge sichern soll. Die 
Höfeordnung soll landwirtschaftli-
che Betriebe davor bewahren, im 
Erbfall durch Teilung in unwirt-
schaftliche Größen zersplittert zu 
werden. Der Reiz für den alleinigen 
Erben liegt in der Möglichkeit, den 
Betrieb unterhalb des Verkehrs-
wertes zu übernehmen. Das kann 
auf der anderen Seite zum Streit 
mit den „weichenden Erben“ füh-
ren. Landet dieser vor Gericht, ent-
scheiden sachkundige ehrenamtli-
che Richterinnen und Richter aus 
der Landwirtschaft mit darüber, ob 
der alleinige Erbe wirtschaftsfähig 
ist. Die Teilnehmer wurden zudem 
über ihre Rolle und Mitwirkungs-
möglichkeiten sowie die Zusam-
menarbeit mit den Berufsrichtern 
bei Vorbereitung und Durchfüh-
rung der mündlichen Verhandlung 
informiert und konnten bisherige 
Erfahrungen austauschen. So sol-
len die ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter für das Amt ge-
rüstet sein.  Isa-Maria Kuhn

 Landwirtschaftskammer

Seminarleiterin Dr. Mechthild Baumann, Hasso Lieber 
(Geschäftsführer PariJus) und Kammerpräsidentin Ute 
Volquardsen beim Seminar für Höferecht (v. li.)

Rund 30 ehrenamtliche Richterinnen und Richter haben 
kürzlich das Seminar zum Höferecht in Rendsburg be-
sucht.  Fotos: Isa-Maria Kuhn 


